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(57) Die Erfindung geht aus von einer Gehäusevor-
richtung für eine Lüftervorrichtung einer gebäudetechni-
schen Anlage, mit zumindest einem Innenraum, mit zu-
mindest einem Hauptfluidkanal (16a; 16b) zu einer Füh-
rung eines von einem Ventilator (18a; 18b) der Lüfter-
vorrichtung erzeugbaren Fluidstroms (20a, 22a; 20b,
22b, 24b) entlang einer Hauptkanalmittelachse (26a;
26b) durch den und/oder aus dem Innenraum, mit zu-
mindest einer Abdeckeinheit (28a; 28b) zu einem zumin-
dest teilweisen Verdecken des Hauptfluidkanals (16a;

16b), wobei die Abdeckeinheit (28a; 28b) zumindest ei-
nen Auslasskanal (30a, 32a; 30b, 32b, 34b) zu einem
Auslassen des Fluidstroms (20a, 22a; 20b, 22b, 24b) aus
dem Innenraum ausbildet, welcher quer zu der Hauptka-
nalmittelachse (26a; 26b) verläuft.

Es wird vorgeschlagen, dass zumindest eine, insbe-
sondere seitliche, Austrittsöffnung (36a, 38a, 40a; 36b,
38b, 40b) des Auslasskanals (30a, 32a; 30b, 32b, 34b)
von zumindest einem äußeren Randbereich (42a; 42b)
der Abdeckeinheit (28a; 28b) gebildet wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Gehäusevorrichtung für eine
Lüftervorrichtung einer gebäudetechnischen Anlage, mit
zumindest einem Innenraum, mit zumindest einem
Hauptfluidkanal zu einer Führung eines von einem Ven-
tilator der Lüftervorrichtung erzeugbaren Fluidstroms
entlang einer Hauptkanalmittelachse durch den und/oder
aus dem Innenraum, mit zumindest einer Abdeckeinheit
zu einem zumindest teilweisen Verdecken des Hauptflu-
idkanals, wobei die Abdeckeinheit zumindest einen Aus-
lasskanal zu einem Auslassen des Fluidstroms aus dem
Innenraum ausbildet, welcher quer zu der Hauptkanal-
mittelachse verläuft, vorgeschlagen worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Gehäusevor-
richtung für eine Lüftervorrichtung einer gebäudetechni-
schen Anlage, mit zumindest einem Innenraum, mit zu-
mindest einem Hauptfluidkanal zu einer Führung eines
von einem Ventilator der Lüftervorrichtung erzeugbaren
Fluidstroms entlang einer Hauptkanalmittelachse durch
den und/oder aus dem Innenraum, mit zumindest einer
Abdeckeinheit zu einem zumindest teilweisen Verde-
cken des Hauptfluidkanals, wobei die Abdeckeinheit zu-
mindest einen Auslasskanal zu einem Auslassen des
Fluidstroms aus dem Innenraum ausbildet, welcher quer
zu der Hauptkanalmittelachse verläuft.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass zumindest eine,
insbesondere seitliche, Austrittsöffnung des Auslasska-
nals von zumindest einem äußeren Randbereich der Ab-
deckeinheit gebildet wird. Die gebäudetechnische Anla-
ge ist insbesondere als Wärmepumpe, Kältemaschine,
Belüftungssystem, Klimaanlage oder Heizungssystem
ausgebildet. Die Lüftervorrichtung ist vorzugsweise dazu
vorgesehen, den Fluidstrom, insbesondere einen Luft-
strom, während eines Betriebs der gebäudetechnischen
Anlage zu erzeugen, insbesondere um einen Wärme-
austausch zwischen dem Fluidstrom und der gebäude-
technischen Anlage oder eine Aufbereitung, beispiels-
weise eine Be- und/oder Entfeuchtung, des Fluidstroms
durch die gebäudetechnische Anlage zu ermöglichen.
[0004] Die Gehäusevorrichtung kann zu einem Auf-
stellen, insbesondere auf einem Untergrund eines Ge-
bäudes oder einer das Gebäude umgebenden Umge-
bung, einem Aufhängen, insbesondere an einer Decke
eines Gebäudes, oder zu einem Einbau, insbesondere
in einer Wand eines Gebäudes, vorgesehen sein. Insbe-
sondere ist die Hauptkanalmittelachse zu einem Betrieb
der Lüftervorrichtung dazu vorgesehen, horizontal oder
vertikal ausgerichtet zu werden. Vorzugsweise wird der
Hauptfluidkanal von einer Einlassebene und einer Aus-
lassebene begrenzt. Besonders bevorzugt verlaufen die
Einlassebene und die Auslassebene zumindest im We-
sentlichen senkrecht zur Hauptkanalmittelachse. Beson-

ders bevorzugt sind die Einlassebene und die Auslasse-
bene zumindest im Wesentlichen parallel zueinander an-
geordnet. In einer speziellen Ausgestaltung weist der
Hauptfluidkanal alternativ eine Biegung auf, sodass die
Einlassebene und die Auslassebene einander insbeson-
dere unter einem Winkel von mehr als 30° schneiden.
Der Hauptfluidkanal wird insbesondere von einer Struk-
tureinheit der Gehäusevorrichtung gebildet. Die Struktu-
reinheit ist vorzugsweise aus einem, insbesondere wit-
terungsfesten, Kunststoff, beispielsweise expandiertem
Polypropylen (EPP), gefertigt. Vorzugsweise bildet die
Struktureinheit eine Innenwand des Hauptfluidkanals.
Die Innenwand des Hauptfluidkanals ist zumindest ab-
schnittsweise rotationssymmetrisch um die Hauptkanal-
mittelachse ausgebildet. Optional bildet die Strukturein-
heit zumindest ein Aufnahmeelement an der Innenwand
des Hauptfluidkanals aus, welche die Rotationssymme-
trie des Hauptfluidkanals brechen. Das Aufnahmeele-
ment ist beispielsweise zu einer Anordnung eines Sen-
sors, einer Wärmeaustauscheinheit, einer Ventilatore-
lektronik oder dergleichen der Lüftervorrichtung,
und/oder der gebäudetechnischen Anlage ausgebildet.
Eine maximale Quererstreckung senkrecht zur Hauptka-
nalmittelachse, insbesondere ein Durchmesser, des
Hauptfluidkanals kann entlang der Hauptkanalmittelach-
se konstant sein oder variieren. Besonders bevorzugt
verengt sich der Hauptfluidkanal ausgehend von der Ein-
lassebene. Vorzugsweise weitet sich der Hauptfluidka-
nal in Richtung der Auslassebene. Insbesondere weist
die maximale Quererstreckung des Hauptfluidkanals
zwischen der Einlassebene und der Auslassebene ein
Minimum auf.
[0005] Die Gehäusevorrichtung weist vorzugsweise
ein Schutzgehäuse auf, welches den Innenraum be-
grenzt. Das Schutzgehäuse ist insbesondere zu einem
Schutz von in dem Innenraum angeordneten Elementen
und/oder Einheiten vor äußeren Einflüssen, insbesonde-
re Witterungseinflüssen und/oder Fremdobjekten, vor-
gesehen. Insbesondere umgibt das Schutzgehäuse den
Hauptfluidkanal in einer Ebene senkrecht zu der Haupt-
kanalmittelachse. Vorzugsweise nimmt das Schutzge-
häuse den Hauptfluidkanal, insbesondere die Struktur-
einheit, vollständig auf. Vorzugsweise ist eine maximale
Quererstreckung des Schutzgehäuses senkrecht zu der
Hauptkanalmittelachse um weniger als einen Faktor 10,
vorzugsweise um weniger als einen Faktor 5, besonders
bevorzugt um weniger als einen Faktor 3, größer als die
maximale Quererstreckung des Hauptfluidkanals senk-
recht zu der Hauptkanalmittelachse. Vorzugsweise ist ei-
ne maximale axiale Erstreckung des Schutzgehäuses
parallel zu der Hauptkanalmittelachse kleiner als zumin-
dest eine maximale Quererstreckung des Schutzgehäu-
ses senkrecht zu der Hauptkanalmittelachse. Das
Schutzgehäuse ist vorzugsweise aus einem Metall oder
einer Legierung gefertigt.
[0006] Die Abdeckeinheit ist insbesondere in der Aus-
lassebene angeordnet. Vorzugsweise schneidet die
Hauptkanalmittelachse die Abdeckeinheit, insbesondere
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sodass der Fluidstrom durch die Abdeckeinheit umge-
lenkt wird. Besonders bevorzugt ragt die Abdeckeinheit
in den Hauptfluidkanal hinein. Insbesondere bildet die
Abdeckeinheit den Auslasskanal im Zusammenspiel mit
der Struktureinheit, insbesondere sodass der Fluidstrom
zumindest abschnittsweise zwischen der Abdeckeinheit
und der Struktureinheit von der Hauptkanalmittelachse
weggeführt wird. Alternativ oder zusätzlich umfasst die
Abdeckeinheit zumindest einen internen Fluidkanal zu
einer von der Hauptkanalmittelachse abgewandten Füh-
rung des Fluidstroms durch die Abdeckeinheit hindurch.
[0007] Die Abdeckeinheit weist insbesondere eine Ab-
deckplatte auf, welche einen Teil des Schutzgehäuses
bildet. Insbesondere weist die Abdeckplatte eine Haup-
terstreckungsebene auf, welche zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zu der Hauptkanalmittelachse verläuft.
Die Abdeckplatte kann als ebene Platte oder als struk-
turierte Platte, beispielsweise als Wellplatte, ausgebildet
sein. Die Abdeckplatte weist insbesondere einen Zen-
tralbereich auf, der von dem äußeren Randbereich in ei-
ner Ebene senkrecht zur Hauptkanalmittelachse umge-
ben wird. Bevorzugt ist der Zentralbereich frei von Flu-
idführungsöffnungen, von Schutzgittern o. dgl. ausgebil-
det. Vorzugsweise liegt ein Schnittpunkt der Hauptkanal-
mittelachse mit der Abdeckplatte in dem Zentralbereich.
Insbesondere erstreckt sich der Zentralbereich um den
Schnittpunkt der Hauptkanalmittelachse mit der Abdeck-
platte herum. Der äußere Randbereich erstreckt sich ins-
besondere entlang eines Umfangs der Abdeckplatte in
einer zur Hauptkanalmittelachse senkrechten Ebene.
Insbesondere erstreckt sich der äußere Randbereich
ausgehend von einer den Umfang festlegenden Kante
der Abdeckplatte in Richtung des Schnittpunkts der
Hauptkanalmittelachse mit der Abdeckplatte. Vorzugs-
weise ist der äußere Rand beabstandet von dem Schnitt-
punkt der Hauptkanalmittelachse mit der Abdeckplatte.
Insbesondere erstreckt sich der äußere Rand über we-
niger als 50 %, bevorzugt über weniger als 25 %, beson-
ders bevorzugt über weniger als 10 %, einer maximalen
Quererstreckung der Abdeckplatte senkrecht zur Haupt-
kanalmittelachse. Insbesondere erstreckt sich der Zen-
tralbereich über mehr als 50 %, bevorzugt über mehr als
75 %, besonders bevorzugt über mehr als 90 %, der ma-
ximalen Quererstreckung der Abdeckplatte senkrecht
zur Hauptkanalmittelachse.
[0008] Vorzugsweise ist die Abdeckplatte massiv, ins-
besondere fluidundurchlässig, ausgebildet. Vorzugswei-
se ist die maximale Quererstreckung der Abdeckplatte
senkrecht zur Hauptkanalmittelachse zumindest im We-
sentlichen gleich groß wie, insbesondere um weniger als
25 % kleiner als, bevorzugt um weniger als 15 % kleiner
als, besonders bevorzugt um weniger als 5 % kleiner als,
die maximale Quererstreckung des Schutzgehäuses in
derselben Richtung. Die Austrittsöffnung ist vorzugswei-
se als Ausbuchtung ausgebildet, welche von der den Um-
fang festlegenden Kante der Abdeckplatte begrenzt wird.
Alternativ oder zusätzlich ist die Austrittsöffnung als Spalt
zwischen der Abdeckplatte und dem Schutzgehäuse

ausgebildet. Alternativ ist die Austrittsöffnung als Durch-
bruch durch die Abdeckplatte ausgebildet, wobei der
Durchbruch vorzugsweise vollständig innerhalb des äu-
ßeren Randbereichs angeordnet ist. Die Austrittsöffnung
und/oder mehrere über den äußeren Rand verteilte Aus-
trittsöffnungen sind/ist vorzugsweise zu einem Auslass
von zumindest 50 %, insbesondere von mehr als 75 %,
besonders bevorzugt von mehr als 90 % bezogen auf
einen Gesamtvolumenstrom des in dem Hauptfluidkanal
befindlichen Fluidstroms vorgesehen. Insbesondere ist
der Zentralbereich frei von Austrittsöffnungen. Optional
umfasst der Zentralbereich Montagedurchbrüche zu ei-
ner Aufnahme von Schrauben, Nieten oder dergleichen.
[0009] Die Austrittsöffnung ist vorzugsweise als seitli-
che Austrittsöffnung ausgebildet. Vorzugsweise liegt die
Austrittsöffnung in einer zur Hauptkanalmittelachse pa-
rallelen Anordnungsebene, welche den Zentralbereich
der Abdeckplatte schneidet. Die Anordnungsebene kann
die Hauptkanalmittelachse umfassen oder beabstandet
zur Hauptkanalmittelachse verlaufen. Insbesondere
weist das Schutzgehäuse zumindest ein Bodengehäu-
seelement auf, dessen Haupterstreckungsebene zumin-
dest im Wesentlichen parallel zu der Hauptkanalmittel-
achse verläuft und das zu einem Betrieb der Lüftervor-
richtung dazu vorgesehen ist, einem Untergrund eines
Einsatzortes der Lüftervorrichtung zugewandt ausge-
richtet zu werden. Das Bodengehäuseelement kann als
Bodenplatte, als Bodengitter, als Sockel oder derglei-
chen ausgebildet sein. Insbesondere verläuft die Anord-
nungsebene zumindest im Wesentlichen parallel zu der
Haupterstreckungsebene des Bodengehäuseelements.
Die Austrittsöffnung ist vorzugsweise frei von einer Un-
terteilung in kleinere Austrittsöffnungen. Alternativ um-
fasst die Abdeckeinheit ein Gitter, ein Netz oder derglei-
chen, welches in oder an der Austrittsöffnung angeordnet
ist.
[0010] Unter "im Wesentlichen parallel" soll hier insbe-
sondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu einer
Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene, verstan-
den werden, wobei die Richtung gegenüber der Bezugs-
richtung eine Abweichung insbesondere kleiner als 8°,
vorteilhaft kleiner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner
als 2° aufweist. Der Ausdruck "im Wesentlichen senk-
recht" soll hier insbesondere eine Ausrichtung einer
Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung definieren, wo-
bei die Richtung und die Bezugsrichtung, insbesondere
in einer Projektionsebene betrachtet, einen Winkel von
90° einschließen und der Winkel eine maximale Abwei-
chung von insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner
als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist.
Unter einer "Haupterstreckungsebene" einer Baueinheit
soll insbesondere eine Ebene verstanden werden, wel-
che parallel zu einer größten Seitenfläche eines kleinsten
gedachten Quaders ist, welcher die Baueinheit gerade
noch vollständig umschließt, und insbesondere durch
den Mittelpunkt des Quaders verläuft.
[0011] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Gehäusevorrichtung kann der Innenraum, insbeson-
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dere der Hauptfluidkanal, vorteilhaft unzugänglich gehal-
ten werden. Insbesondere kann ein Risiko eines verse-
hentlichen Eindringens von Fremdobjekten in den Innen-
raum, insbesondere in den Hauptfluidkanal, vorteilhaft
gering gehalten werden. Ferner kann eine direkte Sicht-
linie auf den Innenraum, insbesondere den Hauptfluid-
kanal, vorteilhaft großflächig verdeckt werden. Insbeson-
dere kann trotz großflächiger Verdeckung des Hauptflu-
idkanals ein Strömungswiderstand der Gehäusevorrich-
tung vorteilhaft klein gehalten werden.
[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass ein minimaler
Öffnungsabstand der Austrittsöffnung des Auslasska-
nals von der Hauptkanalmittelachse zumindest im We-
sentlichen gleich groß oder größer als ein minimaler In-
nenradius des Hauptfluidkanals ist. Insbesondere be-
trägt der minimale Öffnungsabstand zumindest 75 %, be-
vorzugt mehr als 90 %, besonders bevorzugt mehr als
105 %, optional mehr als 120 %, des Innenradius. Ver-
schiedene Austrittsöffnungen können den gleichen oder
unterschiedliche Öffnungsabstände zu der Hauptkanal-
mittelachse aufweisen. Bevorzugt ist ein minimaler Öff-
nungsabstand jeder der Austrittsöffnungen zumindest im
Wesentlichen gleich groß oder größer als ein minimaler
Innenradius des Hauptfluidkanals. Insbesondere ver-
deckt der Zentralbereich der Abdeckplatte zumindest
den Abschnitt des Hauptfluidkanals mit dem minimalen
Innenradius bei einer Sicht entlang der Hauptkanalmit-
telachse zumindest im Wesentlichen vollständig. Durch
die erfindungsgemäße Ausgestaltung kann ein vorteil-
haft großer Anteil des, insbesondere der gesamte,
Hauptfluidkanals verdeckt werden.
[0013] Weiter wird vorgeschlagen, dass zumindest ein
zu der Austrittsöffnung führender Kanalabschnitt des
Auslasskanals eine Kanalmittelachse umfasst, die zur
Hauptkanalmittelachse einen Kanalwinkel von mehr als
45° aufweist. Der Kanalwinkel ist insbesondere der klei-
nere von beiden Winkeln, den die Kanalmittelachse und
die Hauptkanalmittelachse zueinander bilden. Vorzugs-
weise liegen die Kanalmittelachse und die Hauptkanal-
mittelachse in einer Ebene, welche insbesondere zumin-
dest im Wesentlichen parallel zu der Haupterstreckungs-
ebene des Bodengehäuseelements verläuft. Alternativ
sind die Hauptkanalmittelachse und die Kanalmittelach-
se windschief zueinander angeordnet. Bei einer wind-
schiefen Anordnung der Hauptkanalmittelachse und der
Kanalmittelachse ist der Kanalwinkel insbesondere der
Winkel zwischen einer Projektion der Kanalmittelachse
und einer Projektion der Hauptkanalmittelachse auf die
Haupterstreckungsebene des Bodengehäuseelements.
Bevorzugt beträgt der Kanalwinkel abschnittsweise zu-
mindest mehr als 60°. In zumindest einer Ausgestaltung
ist der Kanalwinkel zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu der Hauptkanalmittelachse. Insbesondere ver-
läuft die Kanalmittelachse zumindest im Wesentlichen
parallel zu der Haupterstreckungsebene der Abdeckplat-
te der Abdeckeinheit. Durch die erfindungsgemäße Aus-
gestaltung kann eine benötigte Längserstreckung der
Abdeckeinheit parallel zu der Hauptkanalmittelachse zu

einer Verbindung des Hauptfluidkanals mit der Austritt-
söffnung mittels des Auslasskanals vorteilhaft gering ge-
halten werden. Insbesondere kann eine vorteilhaft kom-
pakte Gehäusevorrichtung bereitgestellt werden.
[0014] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der
Auslasskanal zumindest teilweise von einem Umlenke-
lement der Abdeckeinheit gebildet wird, dessen maxima-
le Quererstreckung quer zu der Hauptkanalmittelachse
zumindest im Wesentlichen gleich groß oder größer als
ein minimaler Innendurchmesser des Hauptfluidkanals
ist. Das Umlenkelement ist insbesondere an der Abdeck-
platte angeordnet. Optional ist das Umlenkelement an
der Abdeckplatte befestigt oder einstückig mit dieser aus-
gebildet. Alternativ ist das Umlenkelement an der Struk-
tureinheit befestigt oder zwischen der Abdeckplatte und
der Struktureinheit eingeklemmt. Das Umlenkelement
weist vorzugsweise eine Haupterstreckungsebene auf,
welche zumindest im Wesentlichen parallel zu der Haupt-
kanalmittelachse angeordnet ist. Vorzugsweise schnei-
det die Hauptkanalmittelachse das Umlenkelement. Be-
sonders bevorzugt ist das Umlenkelement bezüglich der
Hauptkanalmittelachse konzentrisch mit dem Hauptflu-
idkanal angeordnet. Insbesondere ist das Umlenkele-
ment bezüglich der Hauptkanalmittelachse rotations-
symmetrisch oder drehsymmetrisch ausgebildet. Vor-
zugsweise ist das Umlenkelement kegelstumpfförmig,
pyramidenstumpfförmig oder hyperboloidförmig ausge-
bildet. Insbesondere ragt das Umlenkelement ausge-
hend von der Abdeckplatte in den Hauptfluidkanal hinein.
Vorzugsweise nimmt eine maximale Quererstreckung
des Umlenkelements in einer Richtung von der Einlas-
sebene zu der Auslassebene zu. Optional umfasst das
Umlenkelement eine ebene Grundplatte, welche an der
Abdeckplatte angeordnet ist. Ein Abschnitt des Auslass-
kanals wird insbesondere von dem Umlenkelement im
Zusammenspiel mit der Struktureinheit gebildet. Vor-
zugsweise ist zumindest die Grundplatte zumindest im
Wesentlichen gleich groß oder größer als ein minimaler
Innendurchmesser des Hauptfluidkanals. Optional ist zu-
mindest ein Abschnitt des sich von der Einlassebene zur
Auslassebene hin weitenden Bereichs des Umlenkele-
ments zumindest im Wesentlichen gleich groß oder grö-
ßer als der minimale Innendurchmesser des Hauptfluid-
kanals. Insbesondere beträgt die maximale Quererstre-
ckung des Umlenkelements in zumindest einer Ebene
zumindest 75 %, bevorzugt mehr als 90 %, besonders
bevorzugt mehr als 100 % des minimalen Innendurch-
messers des Hauptfluidkanals. Durch die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung kann ein Strömungswiderstand ei-
nes Übergangsbereichs von dem Hauptfluidkanal zu
dem Auslasskanal vorteilhaft gering gehalten werden.
Insbesondere kann eine Verwirbelung des Fluidstroms
vorteilhaft gering gehalten werden.
[0015] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Ab-
deckeinheit zumindest zwei voneinander beabstandet
angeordnet Austrittsöffnungen, insbesondere die bereits
genannte und zumindest eine weitere Austrittsöffnung,
umfasst, deren minimaler Öffnungsabstand von der
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Hauptkanalmittelachse und voneinander zumindest im
Wesentlichen gleich groß oder größer als ein minimaler
Innenradius des Hauptfluidkanals ist. Die weitere Aus-
trittsöffnung ist insbesondere in dem äußeren Randbe-
reich angeordnet. Insbesondere sind die Austrittsöffnun-
gen an voneinander abgewandten Seiten der Abdeck-
platte, insbesondere an in entgegengesetzte Richtungen
weisende Seiten der Abdeckplatte, angeordnet. Bevor-
zugt ist ein Abstand zwischen der Austrittsöffnung und
der weiteren Austrittsöffnung größer als der minimale In-
nendurchmesser des Hauptfluidkanals. Alternativ ist ein
Abstand zwischen der Austrittsöffnung und der weiteren
Austrittsöffnung zumindest größer als eine Quererstre-
ckung, insbesondere eine maximale Quererstreckung,
der Austrittsöffnung senkrecht zu der Hauptkanalmittel-
achse. Insbesondere bildet die Abdeckeinheit einen wei-
teren Auslasskanal, der von dem Hauptfluidkanal zu der
weiteren Austrittsöffnung führt. Durch die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung kann jede der Austrittsöffnungen
zu einem Erreichen eines Sollvolumenstroms des Fluid-
stroms durch die Gehäusevorrichtung vorteilhaft klein
gehalten werden.
[0016] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Abdeck-
einheit zumindest eine radiale Abschlussleiste umfasst,
welche den Auslasskanal in zumindest eine radiale Rich-
tung bezüglich der Hauptkanalmittelachse begrenzt. Die
Abschlussleiste ist insbesondere zu einer Umlenkung
des Fluidstroms in dem Auslasskanal zu der Austrittsöff-
nung hin vorgesehen. Vorzugsweise ist die Abschluss-
leiste als separates Bauteil ausgebildet. Alternativ ist die
Abschlussleiste als Teil der Struktureinheit ausgebildet.
Die Abschlussleiste ist insbesondere an der Auslasse-
bene angeordnet. Vorzugsweise ist die Abschlussleiste
zwischen der Abdeckplatte und der Struktureinheit an-
geordnet. Vorzugsweise begrenzt die Abschlussleiste
die Austrittsöffnung in einer zur Hauptkanalmittelachse
senkrechten Richtung. Insbesondere umfasst die Ab-
schlussleiste einen Absatz mit einer Anlagefläche zu ei-
ner Anordnung der Abdeckplatte und einer gegen die
Anlagefläche zurückversetzte Fluidführungsfläche zu ei-
nem Umlenken des Fluidstroms zu der Austrittsöffnung.
Insbesondere ist eine Quererstreckung der Austrittsöff-
nung senkrecht zur Hauptkanalmittelachse größer als ei-
ne dazu parallele Quererstreckung der Anlagefläche.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung kann der
Auslasskanal vorteilhaft einfach implementiert werden.
Insbesondere kann die Abschlussleiste vorteilhaft als
Abstandhalter zwischen der Struktureinheit und der De-
ckenplatte und/oder dem Umlenkelement genutzt wer-
den, um den Auslasskanal zu bilden.
[0017] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass der
Auslasskanal von der Hauptkanalmittelachse zu der
Austrittsöffnung hin zumindest zwei gegensinnige Bie-
gungen aufweist. Der Auslasskanal weist insbesondere
eine achsnahe Biegung und eine achsferne Biegung auf,
wobei die achsnahe Biegung einen geringeren Abstand
zur Hauptkanalmittelachse aufweist als die achsferne
Biegung. Die achsnahe Biegung wird insbesondere von

dem Umlenkelement und der Struktureinheit gebildet.
Die achsferne Biegung wird insbesondere von der Ab-
schlussleiste und der Abdeckplatte gebildet. Vorzugs-
weise weist eine der Biegungen einen Verlauf im Uhrzei-
gersinn und eine der Biegungen einen Verlauf gegen den
Uhrzeigersinn auf. Insbesondere weist der Auslasskanal
einen s-förmigen Verlauf auf. Bevorzugt ist die achsnahe
Biegung dazu vorgesehen, den Fluidstrom von einem
zur Hauptkanalmittelachse parallelen Verlauf abzulen-
ken. Bevorzugt ist die achsferne Biegung dazu vorgese-
hen, einen Winkel zwischen dem Fluidstrom und der
Hauptkanalmittelachse zu verkleinern. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung kann ein Zugang zu dem
Hauptfluidkanal vorteilhaft weiter eingeschränkt werden.
Insbesondere kann ein Risiko, dass längliche Fremdob-
jekte, insbesondere Finger, über den Auslasskanal in
den Hauptfluidkanal eindringen, vorteilhaft gering gehal-
ten werden.
[0018] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Abdeck-
einheit zumindest einen, insbesondere den bereits ge-
nannten, weiteren Auslasskanal ausbildet, dessen wei-
tere Austrittsöffnung weiter von der Hauptkanalmittel-
achse entfernt ist als die Austrittsöffnung des Auslass-
kanals. Insbesondere ist die bereits genannte weitere
Austrittsöffnung die Austrittsöffnung des weiteren Aus-
lasskanals. Insbesondere ist die Hauptkanalmittelachse
gegen eine geometrische Schwerpunktsachse des Ge-
häuses, insbesondere seitlich, versetzt angeordnet. Vor-
zugsweise weist der Innenraum einen Aufnahmebereich
auf, in dem die Struktureinheit angeordnet ist. Vorzugs-
weise weist der Innenraum einen weiteren Aufnahmebe-
reich auf, der zu einer Aufnahme einer Komponente der
gebäudetechnischen Anlage vorgesehen ist, beispiels-
weise einen Kältemittelkreislauf, eine Heizvorrichtung,
eine Be- und/oder Entfeuchtungseinheit, eine Elektronik-
box oder dergleichen. Vorzugsweise sind der Aufnahme-
raum und der weitere Aufnahmeraum entlang einer zur
Hauptkanalmittelachse senkrechten, und insbesondere
zur Haupterstreckungsebene des Bodengehäuseele-
ments parallelen, Geraden hintereinander angeordnet.
Vorzugsweise ist der weitere Auslasskanal und der Aus-
lasskanal auf verschiedenen Seiten einer die Hauptka-
nalmittelachse umfassenden Mittelebene angeordnet.
Vorzugsweise teilt die Mittelebene den Hauptfluidkanal
mittig, insbesondere in einer zur Haupterstreckungsebe-
ne des Bodengehäuseelements senkrechten Richtung.
Vorzugsweise ist der weitere Aufnahmebereich, der wei-
tere Auslasskanal und die weitere Austrittsöffnung, und
insbesondere die geometrische Schwerpunktsachse
des Gehäuses, auf derselben Seite der Mittelebene an-
geordnet. Insbesondere ist der weitere Auslasskanal um
eine maximale Quererstreckung des weiteren Aufnah-
meraums senkrecht zur Hauptkanalmittelachse länger
als der Auslasskanal. Alternativ sind der Auslasskanal
und der weitere Auslasskanal gleich lang, sodass zumin-
dest die weitere Austrittsöffnung als Durchbruch durch
die Abdeckplatte ausgebildet ist. Durch die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung kann eine vorteilhaft hohe Desi-
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gnfreiheit der Gehäusevorrichtung erreicht werden. Ins-
besondere kann die Abdeckeinheit vorteilhaft anwen-
dungsspezifisch und/oder einsatzortspezifisch ange-
passt werden.
[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass eine
Längserstreckung der Abdeckeinheit entlang der Haupt-
kanalmittelachse vergleichbar mit einem Öffnungsab-
stand der Austrittsöffnung von der Hauptkanalmittelach-
se ist. Vorzugsweise unterscheiden sich die Längserstre-
ckung der Abdeckeinheit und der Öffnungsabstand um
weniger als einen Faktor drei, bevorzugt um weniger als
einen Faktor zwei. Vorzugsweise ist die Längserstre-
ckung der Abdeckeinheit kleiner als der Öffnungsab-
stand. Alternativ ist die Längserstreckung der Abdeck-
einheit größer als der Öffnungsabstand. Vorzugsweise
ist die Längserstreckung der Abdeckeinheit entlang der
Hauptkanalmittelachse die größte Längserstreckung der
Abdeckeinheit parallel zur Hauptkanalmittelachse. Die
Längserstreckung der Abdeckeinheit entlang der Haupt-
kanalmittelachse umfasst insbesondere eine Plattendi-
cke der Abdeckplatte und eine Längserstreckung des
Umlenkelements, sowie optional eines zwischen der Ab-
deckplatte und dem Umlenkelement angeordneten Be-
festigungselements, Abstandshalters oder dergleichen
der Abdeckeinheit. Durch die erfindungsgemäße Ausge-
staltung kann der Kanalwinkel vorteilhaft flach gehalten
werden. Insbesondere kann ein Umlenken des Fluid-
stroms über eine vorteilhaft lange Strecke erfolgen.
[0020] Ferner wird vorgeschlagen, dass eine Längs-
erstreckung der Abdeckeinheit entlang der Hauptkanal-
mittelachse wesentlich kleiner ist als ein Öffnungsab-
stand der Austrittsöffnung von der Hauptkanalmittelach-
se. Insbesondere unterscheiden sich die Längserstre-
ckung der Abdeckeinheit und der Öffnungsabstand um
mehr als einen Faktor zwei, bevorzugt um mehr als einen
Faktor drei. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann eine vorteilhaft kompakte Gehäusevorrichtung be-
reitgestellt werden.
[0021] Weiterhin wird eine Lüftervorrichtung für eine
gebäudetechnische Anlage, mit zumindest einem Venti-
lator und zumindest einer erfindungsgemäßen Gehäu-
sevorrichtung vorgeschlagen. Der Ventilator ist insbe-
sondere in dem Hauptfluidkanal angeordnet. Bevorzugt
ist der Ventilator in dem Abschnitt des Hauptfluidkanals
angeordnet, der den minimalen Innenradius aufweist.
Der Ventilator ist vorzugsweise als Axialventilator aus-
gebildet. Eine Drehachse des Ventilators ist vorzugswei-
se zumindest im Wesentlichen parallel mit der Hauptka-
nalmittelachse ausgerichtet. Besonders bevorzugt ist die
Drehachse des Ventilators auf der Hauptkanalmittelach-
se des Hauptfluidkanals angeordnet. Optional ist die
Drehachse des Ventilators an dem Umlenkelement der
Abdeckeinheit gelagert. Alternativ weist der Ventilator
ein Ventilatorgehäuse oder einen Ventilatorrahmen auf,
an dem die Drehachse gelagert ist und welches/r insbe-
sondere an der Struktureinheit angeordnet ist oder von
dieser gebildet wird. Vorzugsweise ist der Ventilator an
dem Umlenkelement angeordnet. Insbesondere ist das

Umlenkelement in einem Nabentotwasserbereich des
Ventilators angeordnet. Insbesondere ist der Ventilator
in einem Übergangsbereich von dem Hauptfluidkanal zu
dem Auslasskanal und optional dem weiteren Auslass-
kanal angeordnet. Der Ventilator ist insbesondere dazu
vorgesehen, ein in dem Hauptfluidkanal befindliches
gasförmiges Medium anzusaugen und in den Auslass-
kanal und optional den weiteren Auslasskanal zu beför-
dern. Vorzugsweise umfasst die Lüftervorrichtung zu-
mindest eine Steuereinheit zu einer Steuerung des Ven-
tilators, insbesondere zu einer Einstellung oder Rege-
lung eines Volumenstroms des von dem Ventilator er-
zeugen Fluidstroms. Der Ventilator ist vorzugsweise zu
einer Förderung von Umgebungsluft durch den Haupt-
fluidkanal eingerichtet. Alternativ ist der Ventilator zu ei-
ner Förderung von einem Industriegas, von einem Abgas
oder von einem anderen anwendungsabhängigen gas-
förmigen Medium ausgelegt. Durch die erfindungsgemä-
ße Ausgestaltung kann der Ventilator vorteilhaft sicher
betrieben werden. Insbesondere kann ein Risiko eines
Kontakts des Ventilators mit einem Fremdobjekt vorteil-
haft zuverlässig vermieden werden. Weiter kann der
Ventilator zu einem vorteilhaft großen Anteil, insbeson-
dere vollständig, verdeckt werden. Insbesondere kann
eine Sichtlinie auf den Ventilator blockiert werden. Ins-
besondere kann ein Geräuschempfinden von Geräu-
schen der Lüftervorrichtung, insbesondere des Ventila-
tors, vorteilhaft gering gehalten werden.
[0022] Darüber hinaus wird eine gebäudetechnische
Anlage mit einer erfindungsgemäßen Lüftervorrichtung
und mit zumindest einer Wärmeaustauscheinheit, die
stromaufwärts des Ventilators angeordnet ist, vorge-
schlagen. Die gebäudetechnische Anlage ist insbeson-
dere als Wärmepumpe, insbesondere als vollständige
Wärmepumpe, als Außeneinheit einer Wärmepumpe
oder als Inneneinheit einer Wärmepumpe, als Kältema-
schine, als Belüftungssystem, als Klimaanlage oder als
Heizungssystem ausgebildet. Die Wärmeaustauschein-
heit kann zu einer Temperierung des Fluidstroms
und/oder zu einer Temperierung einer Komponente der
gebäudetechnischen Anlage mittels des Fluidstroms vor-
gesehen sein. Beispielsweise umfasst die Wärmeaus-
tauscheinheit zumindest einen Wärmeübertrager zu ei-
nem Wärmeübertragung von einem Kältemittel und/oder
einem Kühlmittel auf den Fluidstrom oder umgekehrt.
Beispielsweise ist der Wärmeübertrager als Verdampfer
oder Kondensator einer Wärmepumpe oder Kältema-
schine ausgebildet. Beispielsweise umfasst die Wärme-
austauscheinheit zumindest einen Kühlkörper zu einer
Kühlung einer wärmeerzeugenden Komponente, insbe-
sondere einer Leistungselektronik, der gebäudetechni-
schen Anlage. Beispielsweise umfasst die Wärmeaus-
tauscheinheit ein Heizelement zu einer direkten Behei-
zung des Fluidstroms. Die Wärmeaustauscheinheit ist
insbesondere in dem Hauptfluidkanal und/oder in der
Einlassebene angeordnet. Bevorzugt ist die Wärmeaus-
tauscheinheit innerhalb des Schutzgehäuses der Ge-
häusevorrichtung angeordnet. Durch die erfindungsge-
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mäße Ausgestaltung kann die gebäudetechnische Anla-
ge vorteilhaft sicher betrieben werden. Insbesondere
kann ein Geräuschempfinden von Geräuschen der ge-
bäudetechnischen Anlage vorteilhaft gering gehalten
werden.
[0023] Die erfindungsgemäße Gehäusevorrichtung,
die erfindungsgemäße Lüftervorrichtung und/oder die er-
findungsgemäße gebäudetechnische Anlage sollen/soll
hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung und
Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere kön-
nen/kann die erfindungsgemäße Gehäusevorrichtung,
die erfindungsgemäße Lüftervorrichtung und/oder die er-
findungsgemäße gebäudetechnische Anlage zu einer
Erfüllung einer hierin beschriebenen Funktionsweise ei-
ne von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Ele-
menten, Bauteilen und Einheiten abweichende Anzahl
aufweisen. Zudem sollen bei den in dieser Offenbarung
angegebenen Wertebereichen auch innerhalb der ge-
nannten Grenzen liegende Werte als offenbart und als
beliebig einsetzbar gelten.

Zeichnungen

[0024] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen sind
zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Gehäusevorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Explosionsdarstellung ei-
ner erfindungsgemäßen gebäudetechnischen
Anlage,

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt der erfin-
dungsgemäßen gebäudetechnischen Anlage,

Fig. 4 einen schematischen Querschnitt einer weite-
ren Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen
gebäudetechnischen Anlage und

Fig. 5 einen weiteren schematischen Querschnitt der
weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen gebäudetechnischen Anlage.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0026] Figur 1 zeigt eine gebäudetechnische Anlage
14a mit einer Lüftervorrichtung 12a. Die Lüftervorrich-
tung 12a umfasst eine Gehäusevorrichtung 10a. Die Lüf-
tervorrichtung 12a umfasst einen Ventilator 18a (siehe
Figur 2), der in der Gehäusevorrichtung 10a angeordnet
ist. Die Gehäusevorrichtung 10a umfasst insbesondere
ein Schutzgehäuse. Die Gehäusevorrichtung 10a um-
fasst zumindest einen Innenraum. Der Innenraum wird
insbesondere durch das Schutzgehäuse begrenzt. Das

Schutzgehäuse ist insbesondere kastenförmig ausgebil-
det. Das Schutzgehäuse umfasst insbesondere entlang
dreier unabhängiger Raumrichtungen jeweils zwei ge-
genüberliegende Wände, die zueinander zumindest im
Wesentlichen parallel angeordnet sind. Insbesondere ist
eine der Wände des Schutzgehäuses als Bodengehäu-
seelement ausgebildet. Das Bodengehäuse ist insbe-
sondere dazu vorgesehen, einem Untergrund eines Ein-
satzortes der gebäudetechnischen Anlage 14a zuge-
wandt angeordnet zu werden. Optional umfasst das
Schutzgehäuse Füße, einen Sockel, einen Aufständer
oder dergleichen, der an dem Bodengehäuseelement
angeordnet ist oder von diesem ausgebildet wird, insbe-
sondere um die gebäudetechnische Anlage 14a auf dem
Untergrund des Einsatzortes der gebäudetechnischen
Anlage 14a aufzustellen.
[0027] Das Schutzgehäuse umfasst insbesondere vier
Seitenwände, welche zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu dem Bodengehäuseelement angeordnet sind.
Das Schutzgehäuse umfasst insbesondere eine De-
ckenwand, welche zumindest im Wesentlichen parallel
zu dem Bodengehäuseelement angeordnet ist. Die Ge-
häusevorrichtung 10a umfasst zumindest einen Haupt-
fluidkanal 16a zu einer Führung eines von dem Ventilator
18a der Lüftervorrichtung 12a erzeugbaren Fluidstroms
20a, 22a entlang einer Hauptkanalmittelachse 26a durch
den und/oder aus dem Innenraum (vgl. Fig. 3). Die Haupt-
kanalmittelachse 26a ist insbesondere zu einem Betrieb
der gebäudetechnischen Anlage 14a insbesondere dazu
vorgesehen, horizontal ausgerichtet zu werden. Insbe-
sondere verläuft die Hauptkanalmittelachse 26a zumin-
dest im Wesentlichen parallel zu dem Bodengehäusee-
lement. Insbesondere verläuft die Hauptkanalmittelach-
se 26a zumindest im Wesentlichen senkrecht zu zwei
der Seitenwände.
[0028] Die Gehäusevorrichtung 10a umfasst zumin-
dest eine Abdeckeinheit 28a zu einem zumindest teilwei-
sen Verdecken des Hauptfluidkanals 16a. Die Abdeck-
einheit 28a umfasst insbesondere eine Abdeckplatte
76a. Die Abdeckplatte 76a bildet insbesondere eine der
Seitenwände des Schutzgehäuses. Die Abdeckplatte
76a ist insbesondere zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu der Hauptkanalmittelachse 26a angeordnet. Die
Abdeckplatte 76a weist insbesondere einen Zentralbe-
reich 68a und einen äußeren Randbereich 42a auf, der
den Zentralbereich 68a umgibt. Der Zentralbereich 68a
ist insbesondere um einen Schnittpunkt der Abdeckplatte
76a mit der Hauptkanalmittelachse 26a zentriert. Insbe-
sondere umfasst der Zentralbereich 68a zumindest die
Punkte der Abdeckplatte 76a, deren Abstand zu der
Hauptkanalmittelachse 26a kleiner als ein minimaler In-
nenradius 46a des Hauptfluidkanals 16a ist (vgl. Fig. 3).
Insbesondere sind in dem äußeren Randbereich 42a
höchstens die Punkte der Abdeckplatte angeordnet, de-
ren Abstand von der Hauptkanalmittelachse 26a größer
als der minimale Innenradius 46a des Hauptfluidkanals
16a ist (vgl. Fig. 3). Eine, insbesondere seitliche, Aus-
trittsöffnung 36a, 38a der Gehäusevorrichtung 10a wird
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von dem äußeren Randbereich 42a der Abdeckeinheit
28a gebildet. Insbesondere weist der äußere Randbe-
reich Ausbuchtungen auf, in denen eine maximale Quer-
erstreckung der Abdeckplatte 28a senkrecht zur Haupt-
kanalmittelachse 26a kleiner ist als eine dazu parallele
maximale Quererstreckung des Schutzgehäuses. Die
Austrittsöffnungen 36a, 38a sind vorzugsweise zu einem
Auslass des Fluidstroms 20a, 22a aus dem Innenraum,
insbesondere dem Hauptfluidkanal 16a, vorgesehen.
Insbesondere umfasst die Gehäusevorrichtung 10a die
Austrittsöffnung 36a und eine weitere Austrittsöffnung
38a. Vorzugsweise sind die Austrittsöffnungen 36a, 38a
spiegelsymmetrisch ausgebildet. Insbesondere sind die
Austrittsöffnungen 36a, 38a an voneinander abgewand-
ten Seiten der Abdeckplatte 76a angeordnet. Die Ab-
deckplatte 76a weist insbesondere ein H-förmiges Profil
in einer zur Hauptkanalmittelachse 26a senkrechten
Ebene auf. Die Austrittsöffnungen 36a, 38a und optional
die Hauptkanalmittelachse 26a sind vorzugsweise in zu-
mindest einer gemeinsamen Ebene parallel zu dem Bo-
dengehäuseelement angeordnet.
[0029] Figur 2 zeigt eine Explosionsdarstellung der ge-
bäudetechnischen Anlage 14a. Die Gehäusevorrichtung
10a umfasst insbesondere eine Aufnahmeeinheit 70a,
welche fünf der Wände des Schutzgehäuses ausbildet.
Insbesondere umfasst die Aufnahmeeinheit 70a einen
Rahmen 72a, der den Innenraum einfasst. Optional bildet
der Rahmen 72a das Bodengehäuseelement aus. Vor-
zugsweise umfasst die Aufnahmeeinheit 70a eine Rah-
menabdeckung 74a, welche beispielhaft drei der Seiten-
wände und die Deckenwand ausbildet. Die Rahmenab-
deckung 74a ist insbesondere an dem Rahmen 72a an-
geordnet, insbesondere befestigt. Der Hauptfluidkanal
16a wird von einer Struktureinheit 78a gebildet. Die
Struktureinheit 78a ist insbesondere innerhalb des
Schutzgehäuses angeordnet. Die Struktureinheit 78a ist
insbesondere zu einer Aufnahme des Ventilators 18a
ausgebildet. Die gebäudetechnischen Anlage 14a um-
fasst zumindest eine Wärmeaustauscheinheit 66a. Die
Wärmeaustauscheinheit 66a umfasst vorzugsweise ei-
nen Verdampfer eines Kältekreises der gebäudetechni-
schen Anlage 14a, insbesondere zu einer Wärmeüber-
tragung von dem Fluidstrom 20a, 24a auf ein Kältemittel
des Kältekreises. Die Wärmeaustauscheinheit 66a ist
stromaufwärts des Ventilators 18a, insbesondere inner-
halb des Schutzgehäuses, angeordnet. Insbesondere ist
die Abdeckeinheit 28a, die den Hauptfluidkanal 16a aus-
bildende Struktureinheit 78a, der Ventilator 18a, die Wär-
meaustauscheinheit 66a und eine Rückwand des
Schutzgehäuses entlang der Hauptkanalmittelachse
26a angeordnet. Die Rückwand ist insbesondere eine
Seitenwand des Schutzgehäuses.
[0030] Die Rückwand weist insbesondere eine gitter-
förmige Struktur auf, um Umgebungsluft in den Haupt-
fluidkanal 16a, insbesondere durch die Wärmeaustau-
scheinheit 66a hindurch, einzusaugen.
[0031] Die Abdeckeinheit 28a umfasst insbesondere
die Abdeckplatte 76a. Die Abdeckeinheit 28a umfasst

vorzugsweise ein Umlenkelement 52a. Das Umlenkele-
ment 52a ist bevorzugt an der Abdeckplatte 76a ange-
ordnet und ragt vorzugsweise in den Hauptfluidkanal 16a
hinein. Die Abdeckeinheit 28a umfasst vorzugsweise zu-
mindest eine Abschlussleiste 56a, 58a, insbesondere ei-
ne Abschlussleiste 56a, 58a je Austrittsöffnung 36a, 38a.
[0032] Figur 3 zeigt einen Querschnitt der gebäude-
technischen Anlage 14a in einer zur Hauptkanalmittel-
achse 26a und insbesondere zu dem Bodengehäusee-
lement parallelen Ebene. Die Abdeckeinheit 28a bildet
zumindest einen Auslasskanal 30a zu einem Auslassen
des Fluidstroms 20a aus dem Innenraum aus. Der Aus-
lasskanal 30a verläuft quer zu der Hauptkanalmittelach-
se 26a. Der Auslasskanal 30a verbindet den Hauptfluid-
kanal 16a insbesondere mit der Austrittsöffnung 36a. Ein
minimaler Öffnungsabstand 44a der Austrittsöffnung 36a
des Auslasskanals 30a von der Hauptkanalmittelachse
26a ist zumindest im Wesentlichen gleich groß oder grö-
ßer als der minimale Innenradius 46a des Hauptfluidka-
nals 16a. Die Abdeckeinheit 28a bildet zumindest einen
weiteren Auslasskanal 32a aus, insbesondere zu einem
Auslassen des Fluidstroms 22a aus dem Innenraum. Der
weitere Auslasskanal 32a verbindet insbesondere den
Hauptfluidkanal 16a mit der weiteren Austrittsöffnung
38a. Die weitere Austrittsöffnung 38a ist weiter von der
Hauptkanalmittelachse 26a entfernt als die Austrittsöff-
nung 36a des Auslasskanals 30a.
[0033] Die Auslasskanäle 30a, 32a werden zumindest
teilweise von dem Umlenkelement 52a der Abdeckein-
heit 28a gebildet, insbesondere im Zusammenspiel mit
der Struktureinheit 78a. Das Umlenkelement 52a ist ins-
besondere auf der Hauptkanalmittelachse 26a in einem
Nabentotwasserbereich des Ventilators 18a angeordnet.
Insbesondere unterteilt das Umlenkelement 52a den
Hauptfluidkanal 16a in den Auslasskanal 30a und den
weiteren Auslasskanal 32a. Das Umlenkelement 52a ist
insbesondere dazu vorgesehen, den Fluidstrom 20a,
22a von einer zur Hauptkanalmittelachse 26a parallelen
Strömungsrichtung in Richtung der Austrittsöffnungen
36a, 38a umzulenken. Eine maximale Quererstreckung
54a des Umlenkelements 52a quer zu der Hauptkanal-
mittelachse 26a ist zumindest im Wesentlichen gleich
groß oder größer als der minimale Innendurchmesser
des Hauptfluidkanals 16a. Eine Längserstreckung 64a
der Abdeckeinheit 28a entlang der Hauptkanalmittelach-
se 26a ist wesentlich kleiner als ein Öffnungsabstand
44a der Austrittsöffnung 36a von der Hauptkanalmittel-
achse 26a. Zumindest ein zu der Austrittsöffnung 36a
führender Kanalabschnitt des Auslasskanals 30a um-
fasst eine Kanalmittelachse 48a, die zur Hauptkanalmit-
telachse 26a einen Kanalwinkel 50a von mehr als 45°
aufweist. Insbesondere umfassen die Auslasskanäle
30a, 32a jeweils einen Kanalabschnitt, dessen Kanalmit-
telachse 26a zumindest im Wesentlichen senkrecht zu
der Hauptkanalmittelachse 26a verläuft.
[0034] Die Abschlussleisten 56a, 58a begrenzen die
Auslasskanäle 30a, 32a in zumindest eine radiale Rich-
tung bezüglich der Hauptkanalmittelachse 26a. Insbe-
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sondere verringern die Abschlussleisten 56a, 58a einen
Austrittswinkel des Fluidstroms 20a, 22a bezogen auf
die Hauptkanalmittelachse 26a aus den Auslasskanälen
30a, 32a gegenüber dem Kanalwinkel 50a des entspre-
chenden Auslasskanals 30a, 32a. Die Auslasskanäle
30a, 32a weisen von der Hauptkanalmittelachse 26a zu
der Austrittsöffnung 36a, 38a hin zumindest zwei gegen-
sinnige Biegungen 60a, 62a auf.
[0035] In den Figuren 4 und 5 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden
Beschreibungen und die Zeichnungen beschränken sich
im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den
Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bezeich-
neter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit
gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die
Zeichnungen und/oder die Beschreibung der anderen
Ausführungsbeispiele, insbesondere der Figuren 1 bis
3, verwiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Aus-
führungsbeispiele ist der Buchstabe a den Bezugszei-
chen des Ausführungsbeispiels in den Figuren 1 bis 3
nachgestellt. In den Ausführungsbeispielen der Figuren
4 bis 5 ist der Buchstabe a durch die Buchstaben b er-
setzt.
[0036] Figur 4 zeigt einen Querschnitt einer gebäude-
technischen Anlage 14b mit einer Lüftervorrichtung 12b
in einer zu einer Hauptkanalmittelachse 26b und insbe-
sondere zu einem Bodengehäuseelement einer Gehäu-
sevorrichtung 10b der Lüftervorrichtung 12b parallelen
Ebene. Die Lüftervorrichtung 12b umfasst einen Venti-
lator 18b. Die Gehäusevorrichtung 10b umfasst zumin-
dest einen Innenraum. Die Gehäusevorrichtung 10b um-
fasst zumindest einen Hauptfluidkanal 16b zu einer Füh-
rung eines von dem Ventilator 18b der Lüftervorrichtung
12b erzeugbaren Fluidstroms 20b, 22b entlang der
Hauptkanalmittelachse 26b durch den und/oder aus dem
Innenraum. Die Gehäusevorrichtung 10b umfasst zumin-
dest eine Abdeckeinheit 28b zu einem zumindest teilwei-
sen Verdecken des Hauptfluidkanals 16b. Die Abdeck-
einheit 28b bildet zumindest einen Auslasskanal 30b zu
einem Auslassen des Fluidstroms 20b aus dem Innen-
raum aus. Der Auslasskanal 30b verläuft quer zu der
Hauptkanalmittelachse 26b. Eine, insbesondere seitli-
che, Austrittsöffnung 36b des Auslasskanals 30b wird
von zumindest einem äußeren Randbereich 42b der Ab-
deckeinheit 28b gebildet. Eine Längserstreckung 64b der
Abdeckeinheit 28b entlang der Hauptkanalmittelachse
26b ist vergleichbar mit einem Öffnungsabstand 44b des
Austrittsöffnung 36b, 38b von der Hauptkanalmittelachse
26b. Die Abdeckeinheit 28b bildet vorzugsweise einen
weiteren Auslasskanal 32b aus dem Innenraum aus. Ei-
ne, insbesondere seitliche, weitere Austrittsöffnung 38b
des weiteren Auslasskanals 32b wird vorzugsweise von
zumindest einem äußeren Randbereich 42b der Abdeck-
einheit 28b gebildet. Der Öffnungsabstand 44b der Aus-
trittsöffnung 36b ist insbesondere gleich groß wie ein wei-
terer Öffnungsabstand der weiteren Austrittsöffnung
38b. Die Austrittsöffnung 38b ist insbesondere als Durch-
bruch einer Abdeckplatte 76b der Abdeckeinheit 28b

ausgebildet.
[0037] Figur 5 zeigt einen weiteren Querschnitt der ge-
bäudetechnischen Anlage 14b in einer die Hauptkanal-
mittelachse 26b umfassenden und insbesondere zu dem
Bodengehäuseelement senkrechten Ebene. Die Gehäu-
sevorrichtung 10b umfasst insbesondere einen zusätz-
lichen Auslasskanal 34b mit einer zusätzlichen Austritt-
söffnung 40b, insbesondere zu einem Auslass eines zu-
sätzlichen Fluidstroms 24b. Der zusätzliche Auslasska-
nal 34b ist insbesondere analog zu dem Auslasskanal
30b ausgebildet. Die zusätzliche Austrittsöffnung 40b ist
in dem äußeren Randbereich 42b an einer einer Decken-
wand eines Schutzgehäuses der Gehäusevorrichtung
10b zugewandten Seite der Abdeckplatte 76b angeord-
net. Ein minimaler zusätzlicher Öffnungsabstand 82b der
zusätzlichen Austrittsöffnung 40b des zusätzlichen Aus-
lasskanals 34b ist von der Hauptkanalmittelachse 26b
zumindest im Wesentlichen gleich groß oder größer als
ein minimaler Innenradius 46b des Hauptfluidkanals 16b.
Zumindest ein zu der zusätzlichen Austrittsöffnung 40b
führender Kanalabschnitt des zusätzlichen Auslasska-
nals 34b umfasst eine zusätzliche Kanalmittelachse 84b,
die zur Hauptkanalmittelachse 26b einen zusätzlichen
Kanalwinkel 88b von mehr als 45° aufweist. Der zusätz-
liche Auslasskanal 34b wird zumindest teilweise von ei-
nem Umlenkelement 52b der Abdeckeinheit 28b gebil-
det. Eine maximale Quererstreckung 80b der Abdeck-
einheit senkrecht zu der Hauptkanalmittelachse 26b und
insbesondere senkrecht zu dem Bodengehäuseelement
ist zumindest im Wesentlichen gleich groß oder größer
als ein minimaler Innendurchmesser des Hauptfluidka-
nals 16b.

Patentansprüche

1. Gehäusevorrichtung für eine Lüftervorrichtung einer
gebäudetechnischen Anlage, mit zumindest einem
Innenraum, mit zumindest einem Hauptfluidkanal
(16a; 16b) zu einer Führung eines von einem Ven-
tilator (18a; 18b) der Lüftervorrichtung erzeugbaren
Fluidstroms (20a, 22a; 20b, 22b, 24b) entlang einer
Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) durch den
und/oder aus dem Innenraum, mit zumindest einer
Abdeckeinheit (28a; 28b) zu einem zumindest teil-
weisen Verdecken des Hauptfluidkanals (16a; 16b),
wobei die Abdeckeinheit (28a; 28b) zumindest einen
Auslasskanal (30a, 32a; 30b, 32b, 34b) zu einem
Auslassen des Fluidstroms (20a, 22a; 20b, 22b, 24b)
aus dem Innenraum ausbildet, welcher quer zu der
Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) verläuft, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine, insbeson-
dere seitliche, Austrittsöffnung (36a, 38a; 36b, 38b,
40b) des Auslasskanals (30a, 32a; 30b, 32b, 34b)
von zumindest einem äußeren Randbereich (42a;
42b) der Abdeckeinheit (28a; 28b) gebildet wird.

2. Gehäusevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass ein minimaler Öffnungsab-
stand (44a; 44b, 82b) der Austrittsöffnung (36a, 38a,
40a; 36b, 38b, 40b) des Auslasskanals (30a, 32a;
30b, 32b, 34b) von der Hauptkanalmittelachse (26a;
26b) zumindest im Wesentlichen gleich groß oder
größer als ein minimaler Innenradius (46a; 46b) des
Hauptfluidkanals (16a; 16b) ist.

3. Gehäusevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein zu der
Austrittsöffnung (36a, 38a, 40a; 36b, 38b, 40b) füh-
render Kanalabschnitt des Auslasskanals (30a, 32a;
30b, 32b, 34b) eine Kanalmittelachse (48a; 48b) um-
fasst, die zur Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) ei-
nen Kanalwinkel (50a; 50b, 88b) von mehr als 45°
aufweist.

4. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Auslasskanal (30a, 32a; 30b, 32b, 34b) zumin-
dest teilweise von einem Umlenkelement (52a; 52b)
der Abdeckeinheit (28a; 28b) gebildet wird, dessen
maximale Quererstreckung (54a; 54b, 80b) quer zu
der Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) zumindest im
Wesentlichen gleich groß oder größer als ein mini-
maler Innendurchmesser des Hauptfluidkanals
(16a; 16b) ist.

5. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abdeckeinheit (28a; 28b) zumindest zwei von-
einander beabstandet angeordnete Austrittsöffnun-
gen (36a, 38a, 40a; 36b, 38b, 40b) umfasst, deren
minimaler Öffnungsabstand (44a, 44b, 82b) von der
Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) und voneinander
zumindest im Wesentlichen gleich groß oder größer
als ein minimaler Innenradius (46a; 46b) des Haupt-
fluidkanals (16a; 16b) ist.

6. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abdeckeinheit (28a; 28b) zumindest eine radiale
Abschlussleiste (56a, 58a; 56b, 58b) umfasst, wel-
che den Auslasskanal (30a, 32a; 30b, 32b, 34b) in
zumindest eine radiale Richtung bezüglich der
Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) begrenzt.

7. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Auslasskanal (30a, 32a; 30b, 32b, 34b) von der
Hauptkanalmittelachse (26a; 26b) zu der Austritts-
öffnung (36a, 38a, 40a; 36b, 38b, 40b) hin zumindest
zwei gegensinnige Biegungen (60a, 62a; 60b, 62b)
aufweist.

8. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abdeckeinheit (28a) zumindest einen weiteren

Auslasskanal (32a) ausbildet, dessen Austrittsöff-
nung (38a) weiter von der Hauptkanalmittelachse
(26a) entfernt ist als die Austrittsöffnung (36a) des
Auslasskanals (30a).

9. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Längserstreckung (64b) der Abdeckeinheit (28b)
entlang der Hauptkanalmittelachse (26b) vergleich-
bar mit einem Öffnungsabstand (44b, 82b) der Aus-
trittsöffnung (36b, 38b, 40b) von der Hauptkanalmit-
telachse (26b) ist.

10. Gehäusevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Längs-
erstreckung (64a) der Abdeckeinheit (28a) entlang
der Hauptkanalmittelachse (26a) wesentlich kleiner
ist als ein Öffnungsabstand (44a) der Austrittsöff-
nung (36a, 38a) von der Hauptkanalmittelachse
(26a).

11. Lüftervorrichtung für eine gebäudetechnische Anla-
ge, mit zumindest einem Ventilator (18a; 18b) und
zumindest einer Gehäusevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

12. Gebäudetechnische Anlage, insbesondere Wärme-
pumpe, mit einer Lüftervorrichtung nach Anspruch
11 und mit zumindest einer Wärmeaustauscheinheit
(66a; 66b), die stromaufwärts des Ventilators (18a;
18b) angeordnet ist.
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